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Erneuter Wink mit dem Zaunpfahl
André Tautenhahn · Sunday, March 28th, 2021

Das OVG Lüneburg hat erneut auf mögliche Schwachstellen der Verordnungspraxis hingewiesen.
Zwar hat das Gericht Eilanträge abgelehnt, mit denen eine vorläufige Außervollzugsetzung
einzelner Paragrafen der Niedersächsischen Corona-Verordnung erreicht werden sollte. Der Senat
hat aber auch Bedenken geäußert und es offen gelassen, ob die angegriffenen Regelungen in einem
Hauptsacheverfahren doch für unwirksam erklärt werden könnten. Warum das so sein könnte,
schrieb das Gericht auf. Möglicherweise stünden dem Verordnungsgeber mildere Mittel zur
Verfügung. „Dafür kämen etwa verbesserte Hygienekonzepte, eine bessere Erforschung von
Infektionsumfeldern, die Effektivierung der Kontaktnachverfolgung, die Erarbeitung und
praktische Umsetzung einer landesweiten Teststrategie sowie die Optimierung der
Impfkampagne in Betracht.“ Mit anderen Worten: Die Landesregierung muss mehr tun. Es reicht
auch nicht mehr aus, auf ein großes Wissensloch beim Infektionsgeschehen zu verweisen.
(Pressemitteilung)
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